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Index

81/01 Wasserrechtsgesetz

Norm

WRG 1959 §105 Abs1;

WRG 1959 §12 Abs1;

WRG 1959 §138;

Rechtssatz

Die bloße Möglichkeit einer Beeinträchtigung ö9entlicher Interessen reicht zur Erlassung eines wasserpolizeilichen

Auftrages nicht aus. Absolute Gewissheit ist hiefür jedoch nicht erforderlich. Es muss vielmehr eine hohe

Wahrscheinlichkeit des Eintritts einer solchen Beeinträchtigung bestehen.
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